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 Veröffentlicht am 15.09.1993

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §4;

BewG 1955 §59;

BewG 1955 §64 Abs1;

VwGG §41 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Ausführungen zur Interpretation des Beschwerdepunktes, wenn der angefochtene Bescheid deshalb inhaltlich

rechtswidrig ist, weil ein Wirtschaftsgut aus dem Grunde des § 4 BewG 1955 zu Unrecht unter den Besitzposten beim

Einheitswert des Betriebsvermögens erfaßt wurde, die Beschwerde aber den durch die belangte Behörde verweigerten

Ansatz einer ausgleichenden Passivpost moniert.

Schlagworte

Beschwerdepunkt Beschwerdebegehren Entscheidungsrahmen und Überprüfungsrahmen des VwGH Besondere

Rechtsgebiete
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